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Einleitung

A. Die vorliegende Untersuchung hat den in der Strafrechtsdogmatik seit
langem verankerten Beendigungsbegriff zum Gegenstand. Herkömmlich
gibt es zwei Bezeichnungen in der Strafrechtsdogmatik für den Abschluss
einer Straftat: die eine ist die (Tat-)Vollendung, und die andere ist die
(Tat-)Beendigung.1 Diese beiden Bezeichnungen unterscheiden sich zwar in
der Umgangssprache kaum, sind aber in der Fachsprache der Strafrechts-
dogmatik nicht gleichzusetzen. Mit „Vollendung“ wird die erstmalige Ver-
wirklichung des Straftatbestands des einzelnen Delikts bezeichnet. Als das
Gegenstück der Tatvollendung wird der Begriff der „Tatbeendigung“ ver-
wendet, um den endgültigen Abschluss einer Straftat zu beschreiben.

Im Regelfall findet eine Straftat mit der erstmaligen Tatbestandsverwirk-
lichung bereits ihren endgültigen Abschluss. Dann trifft der Zeitpunkt der
Tatvollendung mit dem der Tatbeendigung zusammen. So ist z.B. eine vor-
sätzliche Tötung (§ 212 StGB2) mit dem Eintritt des Todeserfolges nicht
nur vollendet, sondern auch endgültig abgeschlossen, weil das Leben des
Opfers bereits mit seinem Tod vernichtet ist.3 Insoweit kommt dem Begriff

1 Terminologisch wie hier Ebert, S. 117; LK-Hillenkamp, Vor § 22 Rn. 17 ff.;
Gropp, § 9 Rn. 9; Küper, JZ 1981, 251. Anstatt des Begriffs der „Tatbeendigung“
verwenden einige Autoren die Terminologie „materielle Vollendung“ (so Jescheck/
Weigend, § 49 III 3; Kühl, Beendigung, S. 18; Welzel, § 24 I. 4. b); S/S-Eser, Vor
§ 22 Rn. 4; Stratenwerth/Kuhlen, § 12 Rn. 130; Bringewat, Grundbegriffe, S. 216),
wodurch aber nur überflüssige Begriffsverwirrung entstehen könnte. Häufig finden
sich in Lehrbüchern und Kommentaren die Synonyme „tatsächliche Beendigung“
(Furtner, JR 1966, 169; Scheufele, S. 1; Baumann/Weber/Mitsch, § 28 Rn. 4;
S/S-Eser, Vor § 22 Rn. 4; Fischer, § 22 Rn. 6. Ebenso in der Rechtsprechung, etwa
BGHSt 6, 248 [251]; 20, 194 [197]) und „materielle Beendigung“ (SK6-Rudolphi,
Vor § 22 Rn. 7; NK-Zaczyk, § 22 Rn. 6; Kühl, Beendigung, S. 18; Frister, AT, § 30
Rn. 19; Freund, AT, § 8 Rn. 27; Heinrich, AT/1, Rn. 713; Jakobs, 25/12). Teil-
weise wird „materiell abschließende Beendigung“ verwendet (Wessels/Beulke,
Rn. 592). Da die Attribute „tatsächlich“ und „materiell“ nichts zum Verständnis des
Beendigungsbegriffs beitragen, werden diese Synonyme im Folgenden nicht verwen-
det. Ferner vgl. Kühl, FS-Roxin, 665 (671); Hruschka, GA 1968, 193 (204) mit
Fn. 42.

2 Ohne Angabe eines Gesetzes zitierte Vorschriften sind solche des StGB.
3 Kritik dazu aber Dencker, NStZ 1992, 311 ff.; Walther, NStZ 2005, 657 ff.

Walther will im Setzen einer unumkehrbar tödlichen Ursache bereits die Vollendung
eines Tötungsdelikts, und in dem Eintritt des Todeserfolges die Beendigung sehen.



der Tatbeendigung keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem der Tat-
vollendung zu. Fälle dieser Art sind nicht Gegenstand dieser Abhandlung.

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen solche Fälle, in denen die
Straftat, die den Straftatbestand eines Delikts erfüllt hat, erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt ihren endgültigen Abschluss erreicht. Die Tatbeendigung
stellt sich als eine der Tatvollendung zeitlich nachfolgende eigenständige
Entwicklungsphase einer Vorsatztat dar.4 Klassisches Beispiel dafür bildet
z.B. die Freiheitsberaubung (§ 239 Abs. 1): Mit dem Einsperren des Opfers
ist die Freiheitsberaubung bereits vollendet; sie ist aber erst dann endgültig
abgeschlossen (also: beendet), wenn das Opfer seine Bewegungsfreiheit
wieder gewinnt. Ein solches zeitliches Auseinanderfallen zwischen Tatvoll-
endung und -beendigung findet regelmäßig auch – nur um weitere Beispiele
zu nennen – im Hausfriedensbruch (§ 123) und in der Trunkenheit im Ver-
kehr (§ 316) statt.

B. Solche Fälle des Auseinanderfallens von Tatvollendung und -beendi-
gung werfen zwei dogmatische Fragen auf, deren Lösung die Hauptaufgabe
der Beendigungslehre ist. Zum ersten fragt man sich, unter welchen Voraus-
setzungen eine der Tatvollendung nachfolgende Phase der Straftat ange-
nommen werden kann. So ist es z.B. beim Diebstahl (§ 242) seit jeher um-
stritten, ob er nicht bereits mit der Begründung neuen Gewahrsams, sondern
erst nach einer gewissen Sicherung des neuen Gewahrsams durch den Täter
seinen endgültigen Abschluss findet. Wenn das Auseinanderfallen von Tat-
vollendung und -beendigung festgestellt ist, stellt sich sodann die zweite
Frage, welche Konsequenzen die Annahme einer Beendigungsphase der
Straftat nach sich zieht. Beim Diebstahl herrscht bisher keine Einigkeit da-
rüber, ob ein Diebstahl mit Waffen (§ 244 Abs. 1 Nr. 1) auch dann vor-
liegt, wenn der Dieb erst nach der Tatvollendung eine Waffe bei sich führt,
um das Gewahrsam am Diebesgut zu sichern.

Bisher sind die beiden Fragen noch nicht befriedigend beantwortet. Der
jetzige Forschungszustand der Beendigungslehre5 ist durch einen umfang-
reichen Streit über die Begriffsbestimmung und die Anwendbarkeit der Tat-
beendigung in einzelnen Rechtsbereichen gekennzeichnet.6 Trotzdem hat
die Beendigungslehre in der Strafrechtsdogmatik relativ wenig Aufmerk-
samkeit erregt. Während die Strafrechtslehre seit jeher die Problematik des
Beginns einer Straftat – nämlich sowohl die Versuchstheorien als auch die
Abgrenzungstheorien von Vorbereitung und Versuch – in den Mittelpunkt
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4 Vgl. LK-Hillenkamp, Vor § 22 Rn. 1 ff.; S/S-Eser, Vor § 22 Rn. 1 ff.
5 Die Problematik der Tatbeendigung geht auf Hälschners Untersuchung (GA

1860, 441 ff.) über das Dauerdelikt zurück.
6 Vgl. LK-Hillenkamp, Vor § 22 Rn. 19.



der Auseinandersetzung stellt7, befindet sich das Problem des Abschlusses
einer Straftat eher am Rande des Interesses. Die Popularität der Unter-
suchung um den Versuch einer Straftat hängt wahrscheinlich damit zu-
sammen, dass es um die grundlegende Problematik des Strafrechts geht, ab
wann der Staat gegenüber dem rechtsgutsfeindlichen Verhalten seinen Straf-
anspruch geltend machen darf. Um die strafende Staatsgewalt einzuschrän-
ken, sind die Bemühungen um die Aufklärung des Strafgrunds des Versuchs
einer Straftat unentbehrlich. Damit lässt sich allerdings nicht erklären, wo-
rauf die Unverhältnismäßigkeit des Forschungsschwerpunkts zwischen den
beiden Problembereichen zurückgeht. Die nachfolgende Darstellung über
die Tatbeendigung und ihre strafrechtliche Relevanz dürfte zumindest zu
dem Ergebnis gelangen, dass der Beendigungsbegriff in Bezug auf den Um-
fang der strafenden Staatsgewalt nicht weniger dogmatisch problematisch
und bedeutsam für die Praxis ist als der Versuchsbegriff. Dies hätte der
Strafrechtslehre genügend Anlass geben können, auf die Beendigungsdog-
matik in stärkerem Maße als bisher einzugehen.

Vor diesem Hintergrund versucht der Verfasser in dieser Untersuchung
der Beendigungsdogmatik einen neuen Impuls zu geben. Die Beschränkung
unseres Themas auf die Beendigungsproblematik lässt die Vollendungsdog-
matik aber nicht ganz außer Betracht, denn die Festlegung des Vollendungs-
zeitpunkts hängt mit der Entstehung einer Beendigungsphase eng zusam-
men. Es geht nur darum, dass die Vollendungsproblematik des einzelnen
Delikts jedenfalls nicht im Vordergrund dieser Untersuchung stehen soll,
sondern nur am Rande behandelt wird.

C. Das Anliegen dieser Untersuchung liegt vor allem in der kritischen
Würdigung der eigenständigen Funktion des Beendigungsbegriffs in der
Strafrechtsdogmatik. Während einige bisherige Beiträge das Gewicht auf
die Festlegung des Beendigungszeitpunkts der jeweiligen Straftat legten, be-
fassen wir uns vornehmlich mit der Frage, ob der Beendigungsbegriff in
Rechtsprechung und Lehre wirklich eine unentbehrliche Rolle spielt. Es
deutet die Grundeinstellung des Verfassers an, dass die Problematik der Tat-
beendigung kein bloßes Problem der Auslegung des jeweiligen Straftat-
bestands ist. Man soll zunächst feststellen, dass in dem jeweiligen Rechts-
gebiet gerade die Beendigung, nicht vielmehr irgendeine weitere Entwick-
lungsphase einer Straftat, der entscheidende Faktor ist, um die einschlägige
Rechtsfolge auszulösen. Nur auf dieser Grundlage stellt sich die Anschluss-
frage, wie man die Beendigung der jeweiligen Straftat bestimmen soll.

Um diesen Ansatz zu entwickeln, werden wir zunächst im ersten Teil
dieser Arbeit einen kritischen Rückblick auf die bisherigen Bemühungen
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7 Überblick bei S/S-Eser, Vor § 22 Rn. 17 ff.; § 22 Rn. 24 ff.


